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Prüfung des Aktionsplans durch die Sachverständigen 

  

Fragen an die Kommune:  

1) Konnten bei der Erarbeitung des Aktionsplans Kinder, Jugendliche oder auch andere 

zivilgesellschaftliche Gruppen mitarbeiten? 

Wenn ja, wie und wie oft wurden sie einbezogen? 

2) Bezieht der Aktionsplan auch benachteiligte oder ausgegrenzte Kinder ein? 

3) Wird der Aktionsplan mehrheitlich, fraktionsübergreifend getragen und persönlich durch 

Ober-/Bürgermeister_in/Verwaltungsspitze unterstützt? 

4) Wird der Aktionsplan verknüpft mit anderen Plänen oder lokalen Programmen für 

Kinderbelange? 

5) Wann sollen die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden? Kann das noch konkretisiert 

werden? 

6) Kosten für die einzelnen Maßnahmen: wie erfolgt deren Absicherung im Etat? 

7) Wer wird die Umsetzung des Aktionsplans begleiten und welche Kontrollmechanismen sind 

vorgesehen? 

8) Ist ein regelmäßiger Bericht an das Kommunalparlament bzw. den zuständigen Ausschuss 

zur Umsetzung geplant?  

 

 


